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Jugendhilfeausschuss 19.01.2017
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 058/2017-4

    Stand 19.12.2016
 
Betreff 
 

Änderung Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege 
vom 09.12.2010 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung 
der Jugendpflege: 
 
Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege vom 19.01.2017 
 
Die Stadt Bornheim unterstützt und fördert im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel die von den Trägern der freien Jugendhilfe in Bornheim durchgeführte, den 
Grundsätzen des SGB VIII entsprechende Jugendarbeit. Sie begrüßt die Bestrebungen der 
Jugendgemeinschaften, bei einem möglichst großen Kreis von Jugendlichen in regelmäßi-
gen Bildungs- und Schulungsveranstaltungen die Verantwortungsbereitschaft für kulturelle, 
soziale und politische Fragen zu wecken und zu vertiefen. 
 
Sie fördert diese Bestrebungen insbesondere durch die Bereitstellung und Unterhaltung von 
Jugendräumen. Soweit die Gebührenordnungen keine andere Regelung vorsehen, wird für 
die Benutzung von den Jugendgemeinschaften in der Stadt Bornheim, welche die Förde-
rungsvoraussetzungen nach diesen Richtlinien erfüllen, kein Entgelt erhoben.  
 
Darüber hinaus fördert die Stadt Bornheim die Arbeit der Jugendgemeinschaften durch 

1. Förderung Jahresbeihilfe  Seite 3 
2. Förderung Jugendpflegematerial Seite 4 
3. Förderung Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Seite 5 
4. Förderung Feriennaherholungen Seite 7 
5. Förderung Freizeitmaßnahmen Seite 9 
6. Förderung besonderer Maßnahmen  Seite 10 

 
Grundsätze 
 
Die Richtlinien finden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Anwendung. 
Übersteigen die beantragten Beihilfen diese Mittel, werden alle Beihilfen anteilmäßig gekürzt.  
 
Die Jugendförderung ist eine freiwillige Leistung der Stadt Bornheim. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
 
Zuschüsse werden nur auf Antrag gewährt an: 
1. Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine und andere Träger, wenn sie die Anforderun-

gen des § 75 SGB VIII erfüllen und dies vom Jugendamt anerkannt wird.  
 
Sie müssen 

• die fachliche Voraussetzung für die geplante Maßnahme erfüllen,  
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• die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 
bieten, 

• gemeinnützige Ziele verfolgen, 
• eine angemessene Eigenleistung erbringen, 
• die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten, 
• im Zuständigkeitsbereich der Stadt Bornheim tätig sein, 
• einen 75%igen Mitgliederanteil aus  Einwohnern/Einwohnerinnen der Stadt Bornheim 

haben, 
• eine aktive Tätigkeit nachweisen. 

 
2. den Stadtjugendring, 
3. Kirchen,  
4. den Kirchen gleichgestellte Körperschaften, 
5. die Jugendabteilungen der Sportvereine, wenn 

• die Sportvereine dem Landessportbund NRW e.V. oder den Sportfachverbänden 
angeschlossen und gemäß § 75 SGBVIII anerkannt sind, 

• die Sportvereine gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung des 
Sports als förderungswürdig anerkannt sind. 

 
Zuschüsse werden nur gewährt, wenn alle zumutbaren Möglichkeiten der Selbsthilfe und der 
Unterstützung durch Andere genutzt wurden, die Gesamtfinanzierung gesichert ist und durch 
die Auszahlung des Zuschusses keine Überfinanzierung eintritt. Sie dürfen nur für den im 
Bewilligungsbescheid genannten Zweck - so wirtschaftlich wie möglich - verwendet werden. 
 
Weiterhin werden Zuschüsse nur gewährt, wenn zwischen dem Antragssteller, bzw. seinem 
Dachverband und der Stadt Bornheim, bzw. einer Kommune im Rhein-Sieg-Kreis, eine Ver-
einbarung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Tätigkeitsausschluss einschlä-
gig vorbestrafter Personen nach § 72a Abs. 4 SGB VIII abgeschlossen wurde.   
 
Entscheidungen  werden den Antragsteller/innen schriftlich mitgeteilt. 
 
Die Stadt Bornheim zahlt nach Möglichkeit vor Durchführung der Maßnahme einen ange-
messenen Abschlag auf die bewilligte Beihilfe aus (in der Regel 70%). Die Restzahlung er-
folgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises. 
 
Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist auf Verlangen der Stadt Bornheim verpflichtet, den 
gewährten Zuschuss zurückzuzahlen, und zwar 
 
• den gesamten Betrag, wenn der Antrag oder die dazu gehörigen Unterlagen schuldhaft 

unrichtige Angaben über die für die Zuschussgewährung wesentlichen Tatsachen enthal-
ten, 

• den gesamten Betrag, wenn die mit der Zuschussgewährung verbundenen Auflagen vom 
Antragsteller/von der Antragstellerin trotz eines schriftlichen Hinweises nicht oder nicht 
rechtzeitig erfüllt werden, 

• einen anteilmäßigen Betrag, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger sind, als sie im Fi-
nanzierungsplan veranschlagt wurden.  

• einen anteilmäßigen Betrag, wenn eine nach den Richtlinien geförderte Anschaffung bei 
einem Beihilfebetrag von  

 
150,00 EUR - 249,00 EUR nicht mindestens   5 Jahre, 
250,00 EUR - 500,00 EUR nicht mindestens 10 Jahre bzw. 
über                500,00 EUR nicht mindestens 15 Jahre 

 
zweckentsprechend genutzt wird oder dem Träger der Maßnahme die Gemeinnützig-
keit aberkannt wird. 
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Die Höhe des dann ggf. zurückzuzahlenden Teilbetrages errechnet sich in der Weise, dass 
für jedes Jahr der zweckentsprechenden Nutzung 1/5, 1/10 bzw. 1/15 vom Gesamtbetrag 
der gewährten Beihilfe nachgelassen wird. 
 
Ergibt sich nach Abrechnung einer Maßnahme eine Überzahlung von Zuschüssen, müssen 
zu viel gezahlte Geldbeträge, wenn sie nicht unter 5,00 EUR liegen, bis zu dem Zeitpunkt an 
die Stadtkasse zurückgezahlt werden, an dem der Verwendungsnachweis vorgelegt werden 
soll. 
Verwendungsnachweise sind fristgerecht einzureichen. Ist in begründeten Einzelfällen dies 
nicht möglich, ist rechtzeitig die Verlängerung der Vorlagefrist schriftlich zu beantragen. 
 
Die Stadt Bornheim ist berechtigt, die Verwendung der Zuschüsse durch Einsichtnahme in 
die Belege der Zuschussempfänger/innen sowie durch Ortsbesichtigung zu prüfen. Die Zu-
schussempfänger/innen sind verpflichtet, alle Belege über die entstandenen Kosten nach 
Abschluss der Maßnahme zwei Jahre aufzubewahren und die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.  
 
Der Antragsteller/Die Antragstellerin ist verpflichtet, den gewährten Zuschuss ganz oder teil-
weise zurückzuzahlen, wenn 

 die Durchführung der Maßnahme aufgegeben wird, 
 unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden, 
 trotz Aufforderung binnen einer angemessenen Frist kein ordnungsgemäßer Ver-

wendungsnachweis vorgelegt wird, 
 die im Bewilligungsbescheid enthaltenen Auflagen nicht erfüllt wurden, 
 Bestimmungen dieser Förderungsrichtlinien nicht beachtet wurden, 
 Zuschüsse nicht bestimmungsgemäß verausgabt worden sind. 

 
Im Falle der Rückforderung eines unberechtigt in Anspruch genommenen oder zweckwidrig 
verwandten städtischen Zuschusses ist der Betrag grundsätzlich vom Tage der Auszahlung 
an mit dem Zinssatz zu verzinsen, der zu diesem Zeitpunkt bei der Kreissparkasse Köln für 
die Kassenkredite der Gemeinden gilt. 
Für Rückzahlungen, die sich aus der Endabrechnung einer ordnungsgemäß abgewickelten 
Maßnahme ergeben, gelten die vorstehenden Zinsbestimmungen nicht, soweit innerhalb 
einer angemessenen Frist zurückgezahlt wird. 
 
 
1. Förderung Jahresbeihilfe 
 
Grundsatz der Förderung: 
Mit diesem Zuschuss sollen anteilig die Kosten für Verwaltung und Leitung sowie für die An-
schaffung von Kleinmaterial getragen werden. Hierfür werden keine besonderen Zuschüsse 
mehr gewährt. 
 
Förderhöhe: 
Die jährliche Beihilfe für Verwaltungs- und Leitungsaufgaben sowie die Beschaffung von 
Kleinmaterial beträgt je Jugendgemeinschaft 150,00 EUR und für den Stadtjugendring 
500,00 EUR. 
 
Antragsverfahren  
Die Zuschussanträge sind bei der Verwaltung des Jugendamtes mittels Formblättern bis zum 
01.10. jeden Jahres einzureichen. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt 
werden. 
Der Zuschussantrag muss enthalten 

• die genaue Anschrift und das Konto des Antragstellers/der   Antragstellerin, 
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• eine Bescheinigung des übergeordneten Verbandes über die Zahl der organisierten   
beitragszahlenden Mitglieder nach dem Stand vom 01.01. des betreffenden Jahres, 

• einen Nachweis über die im abgelaufenen Jahr durchgeführten laufenden und einma-
ligen Veranstaltungen, 

• die Unterschrift eines/einer Unterschriftsberechtigten. 
Der Träger hat im Antrag nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach den Richtlinien 
erfüllt sind und keine Überfinanzierung eintritt. 
 
Verwendungsnachweis  
Bis zum 01.12. jeden Jahres haben die Antragsteller/Antragstellerinnen mittels des vorgese-
henen Vordruckes zu bestätigen, dass die Beihilfe bestimmungsgemäß verwandt wurde. 
 
 
2. Förderung Jugendpflegematerial 
 
Grundsatz der Förderung 
Zur Förderung einer selbständigen und zielstrebigen Jugendpflegearbeit innerhalb der Ju-
gendgemeinschaften werden Zuschüsse für die Anschaffung von Jugendpflegematerial ge-
währt.  
Die Förderung soll die Möglichkeit bieten, sich die zur Durchführung eines bestimmten Ar-
beitsprogramms benötigten Gegenstände und Geräte zu beschaffen. Dabei wird erwartet, 
dass die Jugendgemeinschaften bereit sind, eine angemessene Eigenleistung aufzubringen. 
Gegenstand der Förderung soll nur die Anschaffung solchen Jugendpflegematerials sein, 
das entweder zur gemeinschaftlichen Benutzung bestimmt ist  (z.B. Zelte, Fotolabor usw.) 
oder nur zusammen mit anderen der jugendpflegerischen Arbeit dienenden Gegenständen 
und Geräten sinnvoll eingesetzt werden kann. 
 
Fördervoraussetzungen 
Der Antragsteller/Die Antragstellerin muss im Antrag den Nachweis führen, dass 
• ein Bedarf für die Anschaffung des Jugendpflegematerials vorliegt, dessen Gesamtaufwen-

dung mindestens 100,00 EUR für das Einzelobjekt beträgt und nicht schon anderweitig ge-
fördert wurde, 

• drei Preisangebote von verschiedenen Firmen vorliegen, wenn der Wert des Gegenstandes 
1.500,00 EUR überschreitet. 

 
Der Antragsteller/Die Antragstellerin hat eine schriftliche Verpflichtungserklärung abzugeben, 
dass 
• er/sie bereit und in der Lage ist, den Eigenanteil rechtzeitig zu zahlen, 
• die angeschafften Geräte nicht an Dritte veräußert werden, 
• eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit für die Geräte besteht, 
• der zweckentsprechende Gebrauch, Unterhaltung und Pflege gewährleistet sind, 
• er/sie für den Fall der Auflösung das angeschaffte Material der Stadt Bornheim zur Verfü-

gung stellt. Gleiches gilt, wenn das Material nicht mehr für die jugendpflegerische Arbeit 
benutzt wird. Der Jugendhilfeausschuss beschließt nach Anhörung des Stadtjugendringes 
eine erneute Vergabe. 
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Förderabsicht/Fördergegenstand  
Zuschüsse können gewährt werden zur Anschaffung von 

- jugendgemäßem Zeltmaterial einschließlich Lagerzubehör,  
- größeren Einrichtungsgegenständen für Werkräume, wenn die vorhandene Einrichtung 

erweitert werden soll oder die Neuanschaffung als Ersatz für nicht mehr brauchbare 
Gegenstände vorgesehen ist, 

- Einrichtungsgegenständen für Fotolabors, Tonstudios und Diskotheken, 
- Zubehör für Laienspielbühnen, 
- medientechnischen Geräten (z.B. Film-, Bild- u. Tongeräte), soweit diese nicht bereits 

von der Stadt Bornheim den Jugendgruppen zur Verfügung gestellt werden können, 
- Spielgeräten zur Benutzung in Freizeiträumen. 

 
Von der Förderung ausgeschlossen ist die Anschaffung von Kleinmaterial, welches bereits 
anderweitig gefördert wird, sowie Gegenstände, deren Erwerb wegen des geringen Preises 
oder im Hinblick auf einer privaten Nutzung bzw. persönlichen Benutzung den einzelnen Mit-
gliedern oder der Jugendgemeinschaft zugemutet werden kann. Daher ist Verbrauchsmate-
rial, wie z. B. Filme, Videobänder, Tonbänder, Werkmaterial, Tischspiele, Spielesammlun-
gen, Sprechfunkgeräte, Haushaltsgeräte und Haushaltsartikel sowie bürotechnische Geräte, 
Büromaterial und Einrichtungsgegenstände aller Art von der Förderung ausgeschlossen. 
 
Höhe der Förderung 
Der Zuschuss beträgt in der Regel 60 % der als angemessen anerkannten Gesamtkosten. 
Die Eigenleistung beträgt in der Regel 40 % der Gesamtkosten.  
Der Höchstbetrag der Förderung beträgt in der Regel 1.500 € jährlich pro Jugendgemein-
schaft. 
 
Antragsverfahren 
Der Antrag ist beim Jugendamt in der Regel einen Monat vor der geplanten Anschaffung 
mittels Formblättern einzureichen. 
Die Anträge werden bis zum 30.09. eines Jahres gesammelt. Eine Entscheidung über die 
tatsächliche Höhe der Förderung richtet sich nach der Gesamtsumme der beantragten Zu-
schüsse. 
In besonders begründeten Einzelfällen kann eine vorzeitige Förderung in Höhe von 50 % der 
Gesamtkosten erfolgen. 
 
Der Antrag muss enthalten 
- die Anschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
- einen Kostenvoranschlag (Angebot), 
- einen ausgeglichenen Finanzierungsplan (spezifizierte voraussichtliche Einnahmen und  
   Ausgaben), 
- die genaue Anschrift und das Konto des Zahlungsempfängers/der Zahlungsempfängerin, 
- die Unterschrift eines/einer Unterschriftsberechtigten. 
 
Der Träger hat im Antrag nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach den Richtlinien 
erfüllt sind und keine Überfinanzierung eintritt. 
Die Anschaffung von Jugendpflegematerial ist vor Erteilung der beantragten Bewilligung 
nicht zulässig. 
 
Verwendungsnachweis 
Der Verwendungsnachweis ist innerhalb eines Monats nach Erwerb des Jugendpflegemate-
rials bei der Verwaltung des Jugendamtes einzureichen. Die vorgelegten Rechnungen und 
Zahlungsbelege gelten als Verwendungsnachweis. Auf der Rechnung ist die ordnungsge-
mäße Lieferung unterschriftlich zu bestätigen. 
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3. Förderung Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
 
Grundsatz der Förderung 
Schulungsveranstaltungen für Jugendliche, wie Lehrgänge, Kurse, Seminare usw., dienen 
der Entfaltung der Persönlichkeit, der Pflege des Gemeinschaftslebens und der Hinführung 
der Jugend zur staatsbürgerlichen Verantwortungsbereitschaft. Sie sollen insbesondere das 
Interesse für kulturelle, soziale und politische Gegenwartsfragen wecken und vertiefen, Ge-
legenheit zum Meinungsaustausch und zur selbständigen Urteilsbildung geben und die Vor-
aussetzungen für gute mitbürgerliche Beziehungen schaffen, um der Jugend damit zu helfen, 
am gesellschaftlichen und staatlichen Leben in seinen mannigfachen Gliederungen lebendi-
gen und wirksamen Anteil nehmen zu können. 
 
Gefördert werden 
1. Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen der Arbeit der 

Jugendverbände und Jugendgemeinschaften. Die Teilnehmer/innen müssen mindestens 
14 Jahre alt sein. Ein Mindestprozentsatz für Teilnahmebeitrag und Eigenleistung des 
Trägers wird nicht festgesetzt.  

2. Bildungsveranstaltungen der politischen, sozialen, kulturellen, arbeitsweltbezogenen und 
sportlichen Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit. Die Teilnehmer/innen müssen 
mindestens 6 Jahre alt sein. Das Höchstförderungsalter beträgt 24 Jahre, darüber hinaus 
ist eine besondere Begründung erforderlich. Der Zuschuss wird nur gewährt, wenn  Teil-
nehmerbeitrag und Eigenleistung des Trägers zusammen mindestens 25 % der Gesamt-
kosten betragen. 

 
Nicht gefördert werden nach diesen Richtlinien sonstige Veranstaltungen (z.B. von Schulen, 
Sportvereinen), Veranstaltungen mit überwiegend religiösem oder parteipolitischem Charak-
ter sowie Bildungsveranstaltungen im Ausland. 
 
Fördervoraussetzungen 
Bildungsveranstaltungen werden nur gefördert, wenn 

- sie als Seminare, Lehrgänge, Kurse, Treffen, Tagungen, Arbeitsgemeinschaften, Pro-
jektgruppen oder in gleichwertiger Form durchgeführt werden, 

- ein Programm vorgelegt wird, 
- eine detaillierte Angabe der Inhalte, Zeiteinheiten und Referent/innen vorgelegt wird. 

 
Es werden auch Teilnehmer/innen gefördert, die ihren Wohnsitz außerhalb des Zuständig-
keitsbereiches des Jugendamtes haben, soweit sie als ehrenamtliche Mitarbeiter/innen für 
Jugendverbände im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes tätig sind. 
 
Art, Umfang und Höhe der Förderung 
Die Förderung wird in Form einer Festbetragsfinanzierung gewährt. Die Förderungsgrund-
sätze betragen je Tag und Teilnehmer/in, Leiter/in, Referent/in bei 
 
 Internatsveranstaltungen 

Veranstaltungen von mindestens 5 Zeitstunden Bildungsarbeit mit Übernachtung für 
Aus- und Fortbildung 15,36 EUR 
Bildungsveranstaltungen   6,24 EUR 
 
 Tagesveranstaltungen 

Veranstaltungen von mindestens 5 Zeitstunden Bildungsarbeit ohne Übernachtung 
Aus- und Fortbildung   7,68 EUR 
Bildungsveranstaltungen   3,12 EUR 
 
 Halbtagesveranstaltungen 

Veranstaltungen von mindestens 2 ½  Zeitstunden Bildungsarbeit 
Aus- und Fortbildung 3,12 EUR 
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Bildungsveranstaltungen -, - - EUR 
 
Zeiten, die nach 22.00 Uhr liegen, werden bei der Ermittlung der Zeitstunden nicht berück-
sichtigt. Bildungsveranstaltungen werden maximal 10 Tage gefördert. 
 
Bei Internatsveranstaltungen kann die für einen Tag zu erbringende Bildungsarbeit von min-
destens 5 Zeitstunden auf den An- und Abreisetag verlegt werden. Weitere je Tag stattfin-
dende und zur Anrechnung für die Förderung als Internatstag nicht benötigte Zeitstunden 
können bei entsprechender Mindeststundenzahl nach der Regelung zu Halbtagesveranstal-
tungen zusätzlich gefördert werden. Je Kalendertag können höchstens 5 Zeitstunden Bil-
dungsarbeit angerechnet werden.  
Hauptamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Fachämtern und Zentralstellen im Bereich 
der Jugend- und Jugendbildungsarbeit, deren Mitwirken sich aus Dienstpflichten ergibt, wer-
den nicht bezuschusst. 
 
Antragsverfahren 
Der Antrag ist bei der Verwaltung des Jugendamtes in der Regel einen Monat vor Beginn der 
Veranstaltung mittels Formblättern einzureichen. 
 
Der Antrag muss enthalten 

- Anschrift des Trägers der Veranstaltung, 
- Anschrift des Leiters/der Leiterin der Veranstaltung, 
- Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der Veranstaltung, 
- den Lehrplan, möglichst unter namentlicher Benennung der Referentinnen, 
- einen ausgeglichenen Finanzierungsplan (spezifizierte voraussichtliche Einnahmen und  
 Ausgaben), 
- die genaue Anschrift und das Konto des Zahlungsempfängers/der Zahlungsempfänge-

rin, 
- die Unterschrift eines/einer Unterschriftsberechtigten. 

 
Der Träger hat im Antrag nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach den Richtlinien 
erfüllt sind und keine Überfinanzierung eintritt. 
 
Verwendungsnachweis 
Mit dem Bewilligungsbescheid erhält der Antragsteller/die Antragstellerin ein Formblatt zur 
Führung des Verwendungsnachweises. Dieses Formblatt ist vom Träger auszufüllen und 
unter Beifügung einer vollständigen Teilnahmeliste mit Angabe der Anschrift, des Geburtsda-
tums und des Berufes sowie der eigenhändigen Unterschrift jedes Teilnehmers/jeder Teil-
nehmerin der Verwaltung des Jugendamtes innerhalb eines Monats nach Abschluss der 
Veranstaltung vorzulegen. 
 
Der Leiter/Die Leiterin ist in der Teilnahmeliste besonders kenntlich zu machen. Die Namen 
der Referent/innen sind anzugeben. Die Teilnahmelisten können nur in Urschrift zur Führung 
des Verwendungsnachweises benutzt werden. 
 
Bei Abendveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen sowie mehrtägigen Veranstaltungen 
muss für jeden Veranstaltungstag eine Teilnahmeliste geführt werden. 
 
Ergibt sich lt. Verwendungsnachweis eine unterschiedliche Teilnahmezahl, so kann für die 
Berechnung des Zuschusses nur die Durchschnittszahl zugrunde gelegt werden. 
Ändert sich die Teilnahmezahl gegenüber den Angaben im Antrag, berechnet sich die Beihil-
fe nach der Zahl der zuschussfähigen Personen, die an der Maßnahme teilgenommen ha-
ben. Das Gleiche gilt bei Änderung der Dauer der Maßnahme. 
 
Wird die Mindestteilnahmezahl von 10 Personen unterschritten oder haben sich Abweichun-
gen gegenüber dem bei der Antragstellung angegebenen Charakter der Veranstaltung bzw. 
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der Programmgestaltung oder der angegebenen Zeitdauer ergeben, so sind die Gründe hier-
für vom Träger schriftlich anzugeben. 
 
 
4. Förderung Feriennaherholungen 
 
Grundsatz der Förderung 
Maßnahmen der Feriennaherholung sollen vor allem den Kindern und Jugendlichen, die 
nicht in Ferien fahren, die Möglichkeit geben, die nähere Umgebung ihres Heimatortes ken-
nen zu lernen, Erfahrungen in der Gruppe zu sammeln und sich zu erholen. 
Zu diesen Maßnahmen gewährt die Stadt Bornheim Zuschüsse, die besonders dazu dienen 
sollen, finanziell schwächer gestellten Kindern und Jugendlichen die Teilnahme zu erleich-
tern. 
 
Abweichend von den allgemeinen Grundsätzen werden Zuschüsse zu Maßnahmen der  
Feriennaherholung auch für Träger der Offenen Ganztagsschule gewährt. 
 
Fördervoraussetzungen 
Gefördert werden nur Maßnahmen, die unter einem pädagogischen Gesamtkonzept stehen, 
ein darauf abgestimmtes Programm haben und einen möglichst gleich bleibenden Perso-
nenkreis erfassen. 
Zu den Maßnahmen der Feriennaherholung zählen auch Maßnahmen auf Abenteuer- und 
Bauspielplätzen. 
Eine Maßnahme muss mindestens 4 Tage dauern, wobei an jedem Tag eine Veranstaltung 
stattfinden muss. Bei länger dauernden Maßnahmen reicht es aus, wenn je Woche 3 Veran-
staltungen stattfinden. 
Förderfähig sind nur Teilnehmer/innen, die in dem Jahr, in dem die Maßnahme durchgeführt 
wird, das 6. bis 16. Lebensjahr vollenden und ihren Wohnsitz in der Stadt Bornheim haben. 
Es muss eine ausreichende Anzahl von Betreuer/innen vorhanden sein. Als ausreichend 
wird in der Regel ein Betreuer/eine Betreuerin für je 10 Teilnehmer/innen angesehen. Geför-
dert wird jedoch höchstens ein Betreuer oder eine Betreuerin für je angefangene 
6 Teilnehmer/innen. 
 
Art, Umfang und Höhe der Förderung 
Je Tag und Teilnehmer/in bzw. Betreuer/in werden den Trägern der freien Jugendhilfe 
2,70 EUR gewährt. 
 
Abweichend von den allgemeinen Grundsätzen gelten für Träger der Offenen Ganztagsschu-
le (OGSen) folgende Fördervoraussetzungen : 
 
OGSen, die eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt abgeschlossen haben und ein kos-
tenloses Programm in den Sommerferien anbieten, erhalten hierfür je Tag und Kind 
2,70 EUR für bis zu maximal 18 Teilnehmer/innen und maximal 3 Wochen. Betreuer/innen 
werden nicht gefördert. 
 
OGSen, die keine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt abgeschlossen haben und ein 
Programm in den Sommerferien anbieten, erhalten hierfür je Tag und Kind 1,35 EUR für bis 
zu maximal 18 Teilnehmer/innen und maximal 3 Wochen. Betreuer/innen werden nicht ge-
fördert. 
 
Antragsverfahren 
Der Antrag ist bei der Verwaltung des Jugendamtes in der Regel einen Monat vor Beginn der 
Veranstaltung mittels Formblättern einzureichen. 
 
Der Antrag muss enthalten  

- Anschrift des Trägers der Veranstaltung, 
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- Anschrift des Leiters/der Leiterin der Veranstaltung, 
- Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der Veranstaltung, 
- einen ausgeglichenen Finanzierungsplan (spezifizierte voraussichtliche Einnahmen und 

Ausgaben), 
- die genaue Anschrift und das Konto des Zahlungsempfängers/der Zahlungsempfänge-

rin, 
- die Unterschrift eines/einer Unterschriftsberechtigten. 

 
Der Träger hat im Antrag nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach den Richtlinien 
erfüllt sind und keine Überfinanzierung eintritt. 
 
Verwendungsnachweis 
Mit dem Bewilligungsbescheid erhält der Antragsteller/die Antragstellerin ein Formblatt zur 
Führung des Verwendungsnachweises. Dieses ist vom Träger auszufüllen und unter Beifü-
gung einer vollständigen Teilnahmeliste mit Angabe der Anschrift, des Geburtsdatums und 
des Berufes sowie der eigenhändigen Unterschrift jedes Teilnehmers/jeder Teilnehmerin der 
Verwaltung des Jugendamtes innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veranstaltung 
vorzulegen. 
Der Leiter/Die Leiterin ist in der Teilnahmeliste besonders kenntlich zu machen. 
Die Teilnahmelisten können nur in Urschrift zur Führung des Verwendungsnachweises be-
nutzt werden. 
Ändert sich die Teilnahmezahl gegenüber den Angaben im Antrag, berechnet sich die Beihil-
fe nach der Zahl der zuschussfähigen Personen, die an der Maßnahme teilgenommen ha-
ben. Das Gleiche gilt bei Änderung der Dauer der Maßnahme. 
 
 
5. Förderung Freizeitmaßnahmen 
 
Grundsatz der Förderung 
Durch die geförderten Maßnahmen sollen Möglichkeiten geschaffen werden, sich zu erholen, 
Erfahrungen innerhalb einer Gruppe zu sammeln und die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 
Der Anteil der geförderten Kinder und Jugendlichen, die außerhalb von Bornheim wohnen, 
wird auf 10 % beschränkt. 
Nicht gefördert wird die Teilnahme an Pauschalangeboten von kommerziell ausgerichteten 
Reisegesellschaften oder Reisebüros, soweit dies nicht lediglich der nachzuweisenden Re-
duzierung von Fahrtkosten dient und die eigenständige Gestaltung der Maßnahme nicht be-
rührt wird. 
 
Fördervoraussetzungen 
Zuschussfähig sind 

- ein Jugendgruppenleiter/eine Jugendgruppenleiterin (ohne Altersbegrenzung) je ange-
fangene 6 Kinder/Jugendliche (Teilnehmer/innen), 

- bei Maßnahmen, an denen sowohl Jungen als auch Mädchen teilnehmen, können 
mindestens eine männliche und eine weibliche Betreuungsperson gefördert werden, 

- bei Zeltlagern oder Heimaufenthalten mit Selbstversorgung ein Koch/eine Köchin bzw. 
eine Hilfsperson je 20 Teilnehmer/innen. 

 
Jugendfreizeiten müssen mindestens 3 Tage dauern. Bei länger als 21 Tagen dauernden 
Maßnahmen wird der städtische Zuschuss nur für 21 Tage gewährt. An- und Abreisetag gel-
ten im Sinne dieser Richtlinien als 1 Tag. Die Gruppen müssen einschließlich des Gruppen-
leiters/der Gruppenleiterin mindestens 6 zuschussfähige Teilnehmer/innen haben. 
 
Art, Umfang und Höhe der Förderung 
Der städtische Zuschuss beträgt für jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin 2,70 EUR je Ver-
pflegungstag. Der angemessene Eigenanteil und/oder Teilnahmebeitrag beträgt 50 %. 
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Antragsverfahren 
Der Antrag ist bei der Verwaltung des Jugendamtes in der Regel einen Monat vor Beginn der 
Veranstaltung einzureichen. 
 
Der Antrag muss enthalten 
 Anschrift des Trägers der Veranstaltung, 
 Anschrift des Leiters/der Leiterin der Veranstaltung, 
 Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der Veranstaltung, 
 einen ausgeglichenen Finanzierungsplan (spezifizierte voraussichtliche Einnahmen und 

Ausgaben), 
 die genaue Anschrift und das Konto des Zahlungsempfängers/der Zahlungsempfängerin, 
 die Unterschrift eines/einer Unterschriftsberechtigten. 

 
Der Träger hat im Antrag nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach den Richtlinien 
erfüllt sind und keine Überfinanzierung eintritt. 
 
Verwendungsnachweis 
Mit dem Bewilligungsbescheid erhält der Antragsteller/die Antragstellerin ein Formblatt zur 
Führung des Verwendungsnachweises. Dieses Formblatt ist vom Träger auszufüllen und 
unter Beifügung einer vollständigen Teilnahmeliste mit Angabe der Anschrift, des Geburtsda-
tums und des Berufes sowie der eigenhändigen Unterschrift jedes Teilnehmers/jeder Teil-
nehmerin der Verwaltung des Jugendamtes innerhalb eines Monats nach Abschluss der 
Veranstaltung vorzulegen. 
 
Der Leiter/Die Leiterin ist in der Teilnahmeliste besonders kenntlich zu machen. 
   
Die Teilnahmelisten können nur in Urschrift zur Führung des Verwendungsnachweises be-
nutzt werden. 
 
Ändert sich die Teilnahmezahl gegenüber den Angaben im Antrag, berechnet sich die Beihil-
fe nach der Zahl der zuschussfähigen Personen, die an der Maßnahme teilgenommen ha-
ben. Das Gleiche gilt bei Änderung der Dauer der Maßnahme. 
 
 
6. Projektförderung / Einzelförderung 
 
a) Projektförderung 
Gefördert werden Maßnahmen, die für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit im Stadtge-
biet von beispielgebender Bedeutung sind. 
Eine Förderung nach diesen Grundsätzen erfolgt nur dann, wenn eine Förderung nicht nach 
anderen Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit 
möglich ist. Die Förderung erfolgt im Wege einer Anschubfinanzierung höchstens für die 
Dauer von 3 Jahren. 
Ein Zuschuss wird in Höhe von bis zu 60 % der anerkennungsfähigen Kosten gewährt.  
Über die Anträge entscheidet der Jugendhilfeausschuss. 
Anträge sind formlos 2 Monate vor Beginn der Maßnahme zu stellen. 
Dem Verwendungsnachweis über die Maßnahme ist ein Erfahrungsbericht beizufügen. 
Soweit in diesen Grundsätzen nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Richtli-
nien der Stadt Bornheim über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendar-
beit.  
b) Einzelförderung 
Gefördert werden Kinder aus besonders benachteiligten Familien, die an einer Feriennaher-
holung oder Freizeitmaßnahme teilnehmen mit einem zusätzlichen Zuschuss von 1,00 EUR 
je Maßnahmetag. Der Maßnahmeträger prüft die Bedürftigkeit (Vorlage Bescheid ALG II) und 
teilt dem Jugendamt die Anzahl der zusätzlich zu fördernden Kinder mit. 
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7.  In-Kraft-Treten 
 

Die Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege treten am 20. Januar 
2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Richtlinien vom 09. Dezember 2010 außer 
Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Wie in der Mitteilungsvorlage 855/2016-4 bereits angekündigt, wird der Abschluss einer Ver-
einbarung nach § 72a SGB VIII als zwingende Fördervoraussetzung in die Richtlinien der 
Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege aufgenommen. 
 
Unter dem Punkt „Grundsätze“ wird folgender Absatz ergänzend eingefügt: 
„Weiterhin werden Zuschüsse nur gewährt, wenn zwischen dem Antragssteller, bzw. seinem 
Dachverband und der Stadt Bornheim, bzw. einer Kommune im Rhein-Sieg-Kreis, eine Ver-
einbarung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Tätigkeitsausschluss einschlä-
gig vorbestrafter Personen nach § 72a Abs. 4 SGB VIII abgeschlossen wurde.“   
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Für die Richtlinienförderung stehen im Haushalt jährlich 51.250 Euro zur Verfügung. 


